
Dıie Ursachen dieser Entwicklungen sınd teıls
Hans Heıimer] leicht erkennen, teıls lıegen S$1e tiefer. Dıie VO

Zweıten Vatiıkanischen Konzıl veranlaßten remıen
sınd dem bisherigen Kirchenrecht weıtgehend tremdArbitrage und Versöhnung Ihr Verhiältnis den indıyvıduellen Amtsträgern, dasbe1 Streitfragen 1ın der Kırche Vertahren ZUr Auswahl ihrer Mitglieder, hre Oompe-
tenzabgrenzung und die Kontrolle über die Rechtmiä-
ßıgkeit ihres Handelns bıeten 1nNe Reihe VO  3 offenen
Fragen. Im staatlıchen Rechtsleben 1St die ErscheinungDer Trend ZUY Arbitrage beobachten, daß tür spezlalısıerte Materıien Sonder-

In den etzten Jahren mehren sıch Bestrebungen un! gerichte geschaffen oder fachkundige Schiedsrichter
Versuche, rechtliche Konflikte In der Kırche auf angerufen werden : ähnliches scheıint ın der Kırche auf
egen lösen. Man begnügt sıch nıcht mehr mMiıt der diesem Gebiet VOTLr sıch gehen.
Entscheidung eıner Streitigkeıit durch eınen kırchli- Die Spannungen zwischen Person un! Gemeın-
chen Amtsträger oder dessen Vorgesetzten, INan zıieht schaft,; zwıschen Kırchenglied un: Hıerarchie sınd
die Anrufung der althergebrachten kırchlichen S: zweıtellos nıcht NCU ; aber ın den etzten Jahren 1STt das
richte kaum 1n Erwagung Ja, überhaupt den Bewulfetsein der Würde un! Eıgenständigkeit der Kır-
Konflikt durch ıne hoheitliche Autoriıtät entscheiden chenglieder gewachsen. Dıie Beziehungen zwıschen
lassen, kann das nıcht auch durch Schiedsspruch (Ar- Person und Amtsträger werden nıcht mehr 1Ur als
biıtrage 1E geschehen och mehr Dıie Lösung des ber- un! Unterordnung, sondern auch partner-
Konfliktes sollte 1ın einem möglıchst frühen Stadıum schafrtlich gesehen. Man tand daher früher selbstver-
durch gütliıche ınıgung erfolgen. Solche rwagungen ständlıch, daß ine Beschwerde VO  S der übergeordne-
haben da un dort auch ıhren instıtutionellen Nıeder- Len Verwaltungsinstanz behandelt wurde, der
schlag gefunden. Freilich zeıgen sıch dabe] noch Un- übergeordnete Amtsträger siıch Vermittlung be-
klarheiten der Abgrenzung, der Eınordnung un der mühte : heute aber sınd Gerechtigkeit un: Sar «Gna-
inneren Struktur. denerweise», die VO  e} «oben» kommen, wenıger gCc-

Den geplanten kırchlichen Verwaltungsgerichten 1St Iragt. Man 111 Kontftlikte durch Gespräche VON
eın Vermittlungsversuch oder Sal 1ine eigene amtliche Mensch Mensch un:! durch Entscheidung unabhän-
Schlichtungsstelle vorgeschaltet”. In manchen Diö67ze- giger Gerichte, lıeber noch durch nıcht-autoritative
SCH sınd bereıts Schlichtungs- und Schiedsstellen e1IN- Vermiuttler gelöst haben
gerichtet, die als neutrale Vermiuttler der Parteıen 150 Immer wıeder wırd als Ursache für die angeführten
SUNSCH vorschlagen oder auf Vereinbarung der DPar- Entwicklungen das ngenugen der bestehenden
telen als Schiedsgerichte verbindlich entscheiden. kırchlichen Gerichte ZCNANNLT. Diese beschäftigen sıch
Ausdrücklich wiırd dabe; auch daran gedacht, dafß diese tast ausschließlich mıt Eheangelegenheiten, hre Pro-
Eınriıchtungen sıch mıt Kontroversen zwıschen Fın- zeduren sınd langwier1g un: unpraktisch, die
zelpersonen un! Organısationen bzw Behörden be- häufiger vorkommenden Kontroversen 1m Bereich der
schäftigen sollen?. Rechtliche Fragen, dıe sıch AdUuS$ dem kırchlichen Verwaltung lösen, Ja dafür sınd S1e
Entstehen remıen Ww1e Pastoralrat, Priesterrat überhaupt meI1st nıcht kompetent.
oder LaJjenrat ergeben, werden SCIN HS  - errichteten Di1e derzeit ın der Kırche herrschenden antıyurıst1-
kırchlichen Schiedsgerichten ZUr Lösung übertragen. schen Affekte mögen dazu beıtragen, die Kirchenge-
uch für dienstrechtliche Streitigkeiten sollen, in An- richte un: ıhren tormalrechtlich ausgebauten Prozefs-
lehnung das staatliche Recht, Schlichtungsstellen WCS meıden. Merkwürdigerweise lehnt 1Nan sıch
zuständıg se1n. Dabe! kann vorkommen, ıne beim Suchen nach anderen Wegen der Konfliktlösung
Zwangszuständigkeit festgesetzt wırd un da{ß die recht SCIN staatliıche Vorbilder
Entscheidungen dieser «Schiedsgerichte» der Bestäti- Entscheidend aber 1St dıe Besinnung auf genum

christliche Haltungen: Sıch versöhnen, noch bevorsSUung des Bischofs Beducfens. Dies_em rechtlichen
Sachverhalt entspricht besser, WECNN der Bischof sıch ZuUur gerichtlichen Austragung kommt Mit 525 dıe
eın besonderes Beratungsgremium ZUr Wahrung der Ordnung der brüderlichen Zurechtweisung (Mt
Gerechtigkeıit schaftft, das ıhm Vorschläge für seine SS das Vorbild der neutestamentlichen Ge-
Entscheidungen ETrSLALLEL, aber auch VO  s den Parteıen meıinden. Die Kanonisten selbst empfinden, da{fß das
als Schiedsgericht angerufen werden kann?. Andere wichtigste Charakteristikum U SCHET: Gerichtsbarkeit
partıkularrechtliche Regelungen versuchen, diese VCI- sel, Rechtsstreitigkeiten einvernehmlıich lösen®, Bı-

schöfe verpflichten sıch 1n einem Lehrbeanstandungs-s;hiedenen Aspekte ıIn eıner Instiıtution vereinigen”.
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vertahren Berutung auf das Evangelium eiınem die Gerechtigkeit durchgesetzt, sondern ıne einvér-}
klärenden Gespräch, das weıtere Verfahren nehmliche Lösung der Billigkeit un: des Kompromıs-
vermeiden”. SCS gesucht. Vor allem vermeıdet das Vertahren den

Das Christentum entstand iın der dem Schiedsrich- Formalismus und die Schwerftfälligkeıit des klassıschen
terwesen treundlichen römischen un! jüdischen Um- Gerichtswesens.
welt. Ahnlich W1e die Juden ıne Sondergruppe 1mM Den Schlichtungsstellen un! Schiedsgerichten mıiıt
heidnıschen Stadt, wollten die Gemeıinden interne Zwangszuständigkeit kann Nn dieser Eigenschaf-
Kontlikte nıcht VOT heidnischen Rıchtern austragen, ten, d1e s1e miıt echten Schiedsgerichten verbinden, ıne
noch mehr aber Wal I11anl sıch des Gebotes bewulßßst, Funktion ın der Kırche zuerkannt werden. Dazu
Streitigkeiten überhaupt meıden un: lieber Unrecht kommt, die typısch privatrechtliche Natur des

leiden Kor 6, 1—8) Unter Konstantın erklärte der Schiedsgerichtswesens ohnehin nıcht gegeben ISt;
römische Staat den Schiedsspruch des Bischofs für WenNnn die Handlungen un! Rechte öffentlich-rechtli-
unverletzlich, dafß auch VO  - den 7zıvılen Rıchtern cher remıen oder kırchlicher Amtsträger Gegenstand
nıcht umgestoßen werden durfte. Bald darauf wurde der Kontroverse siınd. Kırchliche Zwangsschiedsge-
e1in Schiedsspruch des Bischofs auch dann VO Staat als richte werden freilich wen1g VO  - Nutzen Se1IN; WENN

gültıg anerkannt, WenNnn auf Verlangen 1Ur eıner Par- derjen1ge, der sıch beschwert fühlt, auf staatliche (Ge*
tel W ar der Schritt VO: Schiedsrichter 7A00 richte ausweichen kann B 1in dienstrechtlichen An-
Rıichter W ar gelegenheıten).

TIrotz der Besonderheit der kıirchlichen Schieds- un
IT Systematische Sıchtung Schlichtungsstellen MIt Zwangszuständigkeit ware

überlegen, ob nıcht dıe weıtere Entwicklung lıeber denZwangsschiedsgerichte un zwangswWweILSeE Weg einer sauberen systematischen Eınordnung gehenSchlichtungsversuche sollte : Sıe muüfsten entweder als echte Schiedsgerichte
Diese Einrichtungen lıcken ‚W Al autf geschichtliche un: Vermittlungsstellen HUT der treiwıllıgen ınıgung
Vorbilder zurück, doch tehlt ıhnen das wesentliche beider Parteıen dienen oder aber als Sondergerichte
Moment der Versöhnung, nämlich die Freiwilligkeıit. bzw Verwaltungsbehörden konzıpiert und ezeich-

net werden. och besser ware CS, WEeNnN das kirchlicheDem geltenden Rechtsbuch der lateinischen Kirche
sınd S1e fremd®. Partikularrechtlich wiırd aber3 d1e Gerichtswesen den Notwendıigkeıiten, die eın Auswelı1-
Teilnahme einem Schlichtungsversuch der ZESETIZ- chen auf Schiedsgerichte nahelegen, entgegenkommen
iıch vorgesehenen Schlichtungsstelle nıcht dessen könnte.
Annahme be1 sonstigem Verlust des Zuganges A
Verwaltungsgericht vorgeschrieben, Schiedsgerichte Schiedsgerichtsbarkeit auf freiwilliger Basıswerden gesetzlich zuständig erklärt für bestimmte An-
gelegenheiten, Z für olche, die mıt den nachkonzıt- Die gütliche Einigung.streitender Parteıen kann darın
l1aren remıen zusammenhängen, für Beschwerden bestehen, dafß S1€e vertraglich vereinbaren, dıe Ent-

gegen dıe kirchliche Verwaltung oder für dienstrechtli- scheidung Ausschlufß der öffentlichen Gerichte
eınem oder mehreren Schiedsrichtern übertragen.che Streitigkeıiten ; die Entscheidungen dieser Schieds-

gerichte sınd auch dann verbindlıch, WECI1N nıcht beide Dıie Sachentscheidung wırd damıt nıcht direkt VO  =) den
Parteıen einvernehmlıch getällt, aber 1n der ınıgungParteıen sıch ihnen freiwillig unterworten haben; ıhre

Zusammensetzung hängt nıcht oder MNUr ZU Teil O} auf die entscheidenden Personen lıegt bereıts eın erster

den Parteıen ab Schritt der Versöhnung, der indıirekt auch dıe strıttıge
Sache ertafßt.Wenn INnan auch testhalten mufß, da{ß solche Schieds-

gerichte un: Schlichtungsstellen nıcht MNUr der oütlı- Schiedsrichter können nach geltendem kirchlichen
Recht? mıt eıner Entscheidung nach Rechtchen ınıgung, sondern auch der zwangsweısen Ent-

scheidung über rechtliche Kontroversen dienen un!: (als « arbitri») oder aber nach Maßgabe dessen, W as zuL
daher hre Bezeichnung eigentlich nıcht verdienen, un: billıg ISt; (als «arbıtratores») beauftragt werden. In
tinden sıch iın ıhnen doch manche Eigenschaften, die der letztgenannten Form spielt bereıts eın Moment des
dem Schlichtungs- un:! Schiedsvertahren eigentümlıch Vergleiches mıt, ennoch tällen diese arbitratores iıne
sınd. Ofrt wiırd eın Mitbestimmungsrecht der Parteıen für beıide Parteıen aufgrund des Schiedsvertrages VOCI-

bezüglich der Zusammensetzung des Schiedsrichter- pflichtende Entscheidung. Das kirchliche Recht über-
nımmt bezüglıch des Schiedsverftahrens das jeweiligekollegiums vorgesehen, da{ß jede Parteı eınen

Schiedsrichter nomınıeren kann. uch 1ın der Schlich- staatlıche Recht das hat den Vorteıl;, da{fß der Schieds-
tung VO  5 Amtsnwırd nıcht LUr die Wahrheıt un spruch zugleich für den kirchlichen un: für den staatlı-
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Hen Bereich gilt ; aber das staatliıche Recht allzu scheidung, er 11 11UT den Parteıen helfen, ıhrerseits
komplizierte Normen für das Schiedsverfahren VOI- ıne Eınigung erzielen, se1l C: daß die Streıtteile
sıeht, wiırd dessen nwendbarkeit auch 1mM kırchlichen A Aufnahme VO  > Verhandlungen bewegen ll oder

ıhnen auch iınhaltliche Lösungsvorschläge nahe-Bereich erschwert. Man kann dann auf eın Schiedsge-
richt nach Bıllıgkeit (arbitratores) ausweıichen, WenNnnNn legt Als Lösung der Kontroverse stehen verschiedene

Möglıichkeiten offen Als Formen kommen in Frage:dieses VO staatlıchen Recht nıcht geregelt ST
Das typische Anwendungsgebiet des Schiedsvertah- eın privatrechtlicher Vertrag, eın Vergleich ; iıne e1IN-

rens, namlich rechtliche Streitigkeiten 7wischen Wel seıtıge Handlung, die der Gegenparteı N-
Privatpersonen über kırchliche Angelegenheiten, sınd kommt: eın Verwaltungsakt, der auf den Wunsch e1l-
selten. Können aber dle relatıv häufigeren Kontrover- 11C5 sıch VO  3 einem rüheren Verwaltungsakt be-
sen zwiıischen einem Kirchenglied und eiınem Amtsträ- schwert Fühlenden eingeht. Inhaltlich wiırd die KO=-
CI oder einer Institution oder 7zwischen kırchlichen SUuns melst eınen Kompromuißs darstellen, 1sSt aber
Institutionen untereinander Gegenstand eines Schieds- auch möglich, dafß s$1e dem Standpunkt der eınen oder
spruches seın ? Bedenken dagegen ergeben sıch A4US der der anderen Parte!1 mehr entspricht oder da{fß s1e 1mM bes-

Erkennen un! Anerkennen der objektivenprivatrechtlichen Natur des Schiedsvertrages un! dar-
aus, da{fß die umstrıttene aterıe nıcht 1ın der erfü- Rechtslage esteht.

Die Vermittlung oder Schlichtung hat also eın größe-gungsgewalt der Parteıen steht un! darum VO  S eiınem
Schiedsspruch ebenso W1e€e VO  , einem Vergleich AUSSC- 1CS Anwendungsgebiet und 1St noch beweglicher als das
schlossen ISt Sıcher 1St eın Schiedspruch.. möglıch, Schiedsverfahren: s1e wıll auch ine direkte Versöh-

sıch Wwel kirchliche Institutionen als einander nıcht NnUuns der Parteıen in der Sache selbst zustande bringen.
über- un: untergeordnet aut gleicher Ebene ä Als Institutionalisıerung der Vermittlung kennt das
überstehen, also 3 wel Ptarrer oder ıne Diözese geltende Kirchenrecht*!® den Versöhnungsversuch
un! eın Orden Wo aber die Kontroverse zwıschen e1l- durch den Rıchter. och wenn iıne Parte1 eiınmal tor-
11C kirchlichen Amtsträger 1n seıner amtlıchen 1gen- mal eın Gericht angerutfen hat, 1St S1e entschlossen, sıch
schaft und eıner ıhm unterstellten Person oder Einrich- gerichtlich durchzusetzen, und darum wird diesem
Lung besteht, also Angelegenheiten der Verwaltung Zeitpunkt eın Vermittlungsversuch oft spat kom-
geht, wırd deren Lösung durch eınen blofßen prıvat- INECN Wer sıch 1n seınem Recht beeinträchtigt fühlt,

wırd meılst den eintachsten Weg suchen, CT -rechtlichen Schiedsspruch kaum zulässıg se1ın. och
kann dann dıe zuständıge Obrigkeıt (ın der 107zese langen. Wıiırd ı:hm als solcher VO  w vornhereın die Ver-
der Bischof) die VO  m} den Partejıen erwählten Schieds- mittlung eıner gütlichen Eınıgung überzeugend
richter delegieren, Einhaltung gewlsser schieds- geboten, wiırd S1Ce annehmen. Daher die Bemühun-
gerichtlicher Verfahrenstormen als se1ın Verwaltungs- SCNH, ıne außergerichtliche instıtutionalısıerte Schlich-
Idie Angelegenheit entscheiden. Eın derartiges tungsmöglıchkeıt anzubieten. Die HE  e geschaffenen
«Schiedsgericht» ware dann ‚War seınem Wesen nach diözesanen Einriıchtungen, die der Versöhnung in
keines mehr, sondern delegierte Verwaltungsbehörde, Rechtsstreitigkeiten dienen wollen, serizen sıch auch

behielte aber einıge ausschlaggebende Merkmale des diese Autfgabe.
Schiedsgerichtes Ww1e Freiwilligkeit, eintachere Vertfah- Die durch die Vermittlung erzielte sachliche FEını-
renswelse un! 1ın iwa auch Unabhängigkeıt (wenn ZUNg wiırd oft einen Kompromifß darstellen, der nıcht

vollständig der objektiven Wahrheıt un: Gerechtigkeıtsıch der delegierende Amtsträger der ıhm zustehenden
Weisungsbefugnis tatsächlich un! glaubwürdig eNLTL- entspricht. In der nuüuchternen Erwagung, da{fß die reine
häalt) Wahrheit un! dıie absolute Gerechtigkeit Ideale dar-

Das Schiedsgerichtswesen steht ın einer pannung stellen, die autf SE Welt kaum erreichbar sınd, kann
zwıschen der rechtlichen Akrıbie und Schwertälligkeit I1a siıch mıt dem Kompromiifß eınes relatıven Friedens
der ordentlichen Gerichte einerseıts un: der ıhm e1ge- begnügen. och bırgt der Kompromuiufs dıe Getahr 1n
N  - Elastizıtät des Verftfahrens un: den Billıgkeits- sıch, dl€ Posıtion des stärkeren Verhandlungspartners
grundsätzen der Entscheidung andererseıts, d1e YAXx begünstıgen un: das dem Menschen eıgene Verlan-
Vorwurf mangelnder Objektivıtät führen können. Im gCHh nach Gerechtigkeıit frustrieren. Neben der
Mittelweg 7zwıschen diesen Polen lıegt seıne Chance. durch Schlichtung erzielenden gütlichen Eınıgung

mu{fß darum die Durchsetzung des Rechtes auf dem

Vermaittlung (Schlichtung) Gerichtswege nıcht NUr rechtlich, sondern auch Lat-

sächlich offenstehen. In der Kırche 1St neben der För-
Der Vermiuttler ın eıner rechtlichen Streitigkeit tällt derung VO  = Einrichtungen ZUr Versöhnung auch ıne
ZU Unterschied VO Schiedsrichter selbst keine Ent- Reform des Gerichtswesens vonnoten.
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Fuür die gütliıche Einıgung ohne Einschaltung eınes kurzer Zeıt, AUS den Erfahrungen eindeutige
Vermiuttlers oilt 1M wesentlichen das gleiche WI1e für die Schlüsse zıiehen können. Da un dort wırd beob-
Schlichtung. Ofrt wırd aber der Schritt ZU Gegner achtet, W LWa Schlichtungsstellen der evangeliıschen
selbst schwerer se1ın als der eiınem unbeteiligten Kırche ın Deutschland A4AUS langjähriger Praxıs bestäti-
Vermiuttler. SCN, nämlıch dafß diese Einrichtungen wen1g 1ın An-

Pastorale un psychologische Beratung ® spruch IIN werden. Es scheınt, da{ß vorhan-
dene Spannungen auf anderen egen ZUuU Austrag

Es versteht sıch VO  i selbst, dafß Gerichte ebenso WI1Ie kommen. Dıie Ursachen für dieses Phäinomen können
SA Versöhnung bestimmte Eınriıchtungen Um:- 11UTr werden: Dıie Schlichtungsstellen tragen
staänden auch rechtliche Beratung erteılen un! adurch vielleicht sehr das mage einer ucCmHN, zusätzlichen
Rechtsstreitigkeiten oft vermeıiden können. FEıne 1N- kırchlichen Behörde, W 9asS durch die Verquickung mıt
tensiıve Rechtsberatung bleibt treilich den kırchlichen der Zwangszuständigkeit begünstigt wiırd : S1e stehen
Advokaten vorbehalten. der Basıs fern. Möglicherweise werden S1e auch VO  i

Rechtliche Probleme haben aber sechr oft einen indi- den kırchlichen Amtsträgern, die S1e errichtet haben,
vidual- oder sozlalpsychologischen Hıntergrund. Per- selbst nıcht recht genommen“”. Es x1bt aber
sönlıche Spannungen tinden 1ın Rechtsstreitigkeiten auch die gegenteılige Erfahrung, da{fß Schlichtungs-
Anlafß und Ventil ZUETS Entladung, Mınderwertigkeits- un:! Schiedsstellen in entsprechendem Ausmafß AaNSC-
gefühle können ZU Bewußtsein erlıttenen Unrechts ruten wurden un! ZUuUr Beilegung der Konflikte erheb-
führen ; zwıischen kirchlichen Vorgesetzten und Din- ıch beitragen konnten.
tergebenen werden mıtunter Spannungen divergieren- Dıie Anlıegen der onkret erreichbaren, raschen un:!
der Charaktere durch Verwaltungsmafßnahmen AdUSSC- wırksamen rechtlichen Hıltfe ebenso W1e der gütlichen
LıTagenN ; das Generationenproblem MIit dem mangeln- Eınıgung sınd vorhanden. Um ıhnen dienen, mü{fßs-
den Verständnıiıs für Retormen bzw tfür das Festhalten ten Eıinrichtungen der rechtlichen Versöhnung mMOg-

Tradıtionellen manıtestiert sıch auch 1ın sochelichas lıchst elastısch seın und darum L1UT eın Mınımum
Auseinandersetzungen. Die dem zugrunde liegen- rechtlicher Struktur un: Verfahrensweise aufweısen :
den Probleme der Interaktion und der Kommunika- hre Inanspruchnahme un! ıhre Lösungsvorschläge
t1on erkennen und lösen, scheint emnach der sollen der Frewilligkeit der Parteıen anheimgestellt

Weg Z Konfliktlösung se1ın. Dem können Jeiben. Andere Funktionen sınd anderen, möglıchst
Einrichtungen ZUr indıvıduellen psychologischen Be- schon bestehenden Eıinrichtungen überlassen (Ge-
ratung diıenen, WI1€e S1E auch 1mM kirchlichen Rahmen be- richten, Verwaltungsbehörden). Dıie persönliche ähe
reits bestehen un! geschaftfen werden. Pastorale Insti- un! Vertrautheıt, die ın der 10zese eher esteht und
Lutfe und kırchliche AÄmtsträger emuühen sıch für eın diözesanes Verwaltungsgericht VO  S Nachteil
Vermeidung un! Überwindung VO  } Kontlikten 1n der ware, kann sıch tür konziıpıierte diözesane Schlich-
kırchlichen Gemeinschatt. tungsstellen gyünstıg auswiırken. Selbstverständlic

So hıilfreich un:! bisher wen12g beachtet pastorale mussen S$1e mıt Persönlichkeiten besetzt werden, die
allseıtiges Vertrauen genießen. Ob eın BedartMafßnahmen un: psychologische Beratung ZUrTr Kon-

fliktlösung seın mogen, S1Ee können nıemals die (e- permanenten überdiözesanen Instıtutionen der recht-
rechtigkeit un:! verdrängen, S1e dürten noch lichen Versöhnung besteht, TWa 1mM Rahmen eıner Bı-
wenıger den kirchlichen Gesetzgebern als Alıbi die- schofskonferenz, oder ob dafür ad hoc eingesetzte
NCN, einen wırksamen Schutz für dıe Rechte des Vermiuttler oder Schiedsrichter genugen, mu{ offen
einzelnen verabsäiäumen. Jeiben.

Nıcht instıtutionalısıert, ohl aber gefördert WCCI-
RT Bemerkungen ZUYT Fortentwicklung den kann das, worauft VOTI allem ankommt: die (ze-

In der katholischen Kırche DE aDn ea onen ZUTr sınnung der Versöhnlichkeıt, die Jesus Christus VO  a}

versöhnlichen Lösung rechtlicher Kontlikte noch selt u11l verlangt.
Kırchliche Verwaltungsprozefßsordnung der Kırchenprovinzen In Krätzl, Pastorale Schiedsgerichte In der Erzdiözese Wıen :

Bayern, Entwurf 9/1 Periodica 60 620 (Art. 28) Lüdık- Theol.,-prakt. Quartalschr. 1022 J 744 tt. Geringer, Die
SOgENANNLEN Schiedsgerichte 1n der Erzdiozese Wıen : Arch kathke, Chancen einer kırchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit : Herder-

Korr. 28 1974), 3058 Geiger, Probleme kıiırchlicher Verwaltungs- Kıiırchenrecht 147
gerichtsbarkeit, Internat. kath Zeıitschr. (1973), 269—283 eıtere Rovera, Episcopi 1Us  » de opportunitate instituendiLiteratur be1 Huızıng, Das Problem der Trennung VO:  - Obrigkeits- Consıliıum dioecesanum lustıit1ae Periodica 60 (L 573590tunktionen: Conciliıum (1970) 204

Vgl Kıirchliche Schlichtungsinstanzen ıIn den USA> Herder- Statuten der Schlichtungs- und Schiedsstellen sterreichischer
Diözesen Arch.f.kath.Kirchenrecht 142 1979 499 . 143 (1974)Korr. 24 ff
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490 ff Österreichischer Synodaler Vorgang. Dokumente (Wıen HANS HEIMERL

Z 35; 45
W esemann, Tuenda lura Personarum : Dıaconıua et 1USs 1925 ın Wıen geboren. tudıen der Universıität Graz und der

(München 1975 159 Gregoriana 1n Rom Doktorate ın Theologie und kanonıschem Recht.
Neumann, Menschenrechte auch ın der Kırche ? (Zürich Tätigkeit ın der kirchlichen Verwaltung und 1m Gerichtswesen. 19672

158 19/7) Protessor für Kirchenrecht der Universıität Graz, derzeıt Do-
Melichar, Das schiedsrichterliche Vertahren 1m kanonıschen ECNL der Universıität Linz Veröffentlichungen Laıen Dien-

Recht ÖOsterr.Arch.ft.Kirchenrecht (1951) 197 ste der Verkündigung (Wıen Kirche, Klerus und Laıen (Wıen
0 Can 1929 65 tranzösısche Übersetzung 1965 ; Der laısıerte Priester Yaz

Can 9725 spanische Übersetzung 1975 Anschritt : Hauptstraße Z
11 Vgl Neumann aal 176 A—8 Lassnitzhöhe (sraz.

schiedensten Lebensbereichen. Eın Bereich, 1n dem sS1e
Francıs Morrisey 1ın wirkungsvoller Weıse angewandt werden können,

1St der Bereich der Gerichtshöte un! -verfahren, indem
Dıie Vertahrens- und örtlichen Gerichten erlaubt wiırd, Entscheidungen

treffen, dıe unmıiıttelbar ausführbar sınd, un:! ındemVerwaltungsreform der Bischöfe eıner Region oder eınes Territorıums ermäch-
nachkonzıliaren Kırche tıgt werden, eigene Vertahrensnormen der besonderen

Mentalıtät des betreffenden Gebietes entsprechend
entwickeln, Wahrung der Grundrechte der

Studiert I1a nachkonzıilıare Schriften den VCI- Gläubigen auf gesetzliche Anerkennung ıhres Rechts-
schiedensten Aspekten des Lebens der Kırche, stößt STAatus
INnan gelegentlich auf Begriffte WI1eEe «Subsıidıarıtät», Die Notwendigkeıt der Dezentralisierung und bes-
«Kollegialıtät», Partiızıpation» un Ühnliche. Diese SCI angepafßter Verfahrensnormen 1St ım etzten Jahr-
Begriffe werden dabe1 in verschiedenem Sınne VCI- zehnt ımmer deutlicher un:! unabweiısbarer geworden.
wendet, ohne ıne Definition dazu gegeben ware. Eıne wachsende Anzahl VO  > Fällen 1St VOT den Ge-
Um ıhre Bedeutung verstehen, mu( autf die richtshöfen anhängıg gemacht worden. /war handelt
Konzilstexte zurückgreifen, die gleichsam die Quellen sıch be] den meılsten Ehenichtigkeitserklärun-

gCN, doch oibt darunter auch ıne überraschendefür ınn und Verwendung der betreffenden Ausdrücke
sınd Anzahl VO  e Fällen, be1 denen Konflikte VOIl

So verwendet das Konzıl den Begritf «Subsidiarıtät» Rechten geht, dıe nunmehr durch verwaltungsgericht-
beispielsweise be1 dreı Gelegenheiten* un! gibt ıhm lıche Urgane und ordentliche Gerichtsbehörden gCIC-
dabei unterschiedliche Bedeutungen : Rückgriff eıner gelt werden.
untergeordneten Körperschaft autf außerhalb ihrer ber die Dezentralisierung und flexiblere Handha-
selbst stehende Autorıitäten ZUur Behebung eines ıhr 1Nn- bung VO  3 Normen hinaus halten WIr auch tür NOTL-

newohnenden Mangels, wobe!] ıhr jedoch das Recht wendi1g, dafß unserer gegenwärtigen gesetzlichen Rege-
Jeibt, Entscheidungen treffen, die auf ihrer eigenen lung VO Verfahren eın Geilst eingeflößt wiırd.
Ebene in ANSCIHNCSSCHCI Weıse getroffen werden kön- Dıie nregung diesem Gedanken entnehmen wır
NCI1, aber auch 1mM Sınne VO Dezentralisierung VO der Ansprache, die aps Paul VI selbst Januar

19/1 das Personal der Sacra Romana Rota richtete,Autoriıtät un! Machtbetugnis. Ahnliches gilt auch für
den Begriff der Kollegialität, der heute für gewöhnlich un:! be1 der die Aufmerksamkeit seıner Zuhörer auf
nıcht 1Ur ZuUur Charakterisierung der Rolle der als KOr- die Tatsache enkte, dafß «CS leider wahr ISt, da{fß dıe

Kirche bei der Ausübung ıhrer Macht 1m Laute derperschaft tatıg werdenden Bischöfe, sondern auch für
einen Vorgang, be] dem viele Personen 1M Interesse des Jahrhunderte VO  z} den Gesetzgebern des bürgerlichen
Gemeinwohles zusammenarbeıten, gebraucht wird. Rechtes ZEW1SSE ernste Unvollkommenheiten über-

Diese beiden Realıtäten oder besser gEeESaAgTt Ver- OINmMMeEeN hat, Ja O: Methoden, die 1mM wahren und
haltensweıisen oder Haltungen die letztlich autf das eigentlichen Sınne des Wortes ungerecht N,
Konzıl zurückgehen, tinden Anwendung in den Ver- mındest objektiv gesehen.»“ Diese Anerkennung der
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